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Tischvorlage für die Sitzung des Senats am 13.09.2022 
 
„Welche Rolle spielen Berufliche Gymnasien bei der Schulwahl?“ 
(Anfrage für die Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft (Stadtbürgerschaft)  
 
A. Problem 
 
Die Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat für die Fragestunde der Stadtbürger-
schaft folgende Anfrage an den Senat gestellt: 
 
Welche Rolle spielen Berufliche Gymnasien bei der Schulwahl? 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie bewertet der Senat grundsätzlich die Möglichkeit, an einem Beruflichen Gymna-

sium die Oberstufe zu besuchen und was unternimmt er, damit möglichst alle Schü-
ler*innen über diese Option umfangreich informiert werden? 

2. Wie bewertet der Senat die Auswahl der bestehenden Profile wie Luft- und Raumfahrt-
technik, Gestaltung/Multimedia, Gesundheit oder Recht an den sechs Beruflichen 
Gymnasien, welche sind besonders gefragt und welche neuen Profile, zum Beispiel mit 
Blick auf klimarelevante Berufe, wären darüber hinaus noch sinnvoll einzuführen? 

3. Sieht der Senat eine strukturelle Benachteiligung darin, dass Berufliche Gymnasien im 
Gegensatz zu den gymnasialen Oberstufen keine zugeordneten Oberschulen haben, 
und welche Möglichkeiten sieht er gegebenenfalls, eine etwaige strukturelle Ungleich-
behandlung zu beseitigen? 

 
B. Lösung 
 
Auf die vorgenannte Anfrage wird dem Senat folgende Antwort vorgeschlagen: 
 
Zu Frage 1: 
Der Senat bewertet den Besuch an einem beruflichen Gymnasium positiv, da Schüler:in-
nen ihr Abitur mit einem beruflichen Schwerpunkt ablegen können und die jeweilige Fach-
praxis kennenlernen. Dies stärkt berufsbildende Besonderheiten.  
 
Jedes Jahr im November und Anfang Februar finden Informationsveranstaltungen in den 
Schulen statt. Außerdem gibt es Einzelberatungen in den abgebenden und in den aufneh-
menden Schulen. Darüber hinaus werden Hospitationen und Tage der offenen Türen in 
den beruflichen Gymnasien angeboten. Angebote zur Schullaufbahnberatung finden in der 
Zentralen Beratung Berufsbildung (ZBB) und in den Regionalen Beratungs- und Unterstüt-
zungszentren (ReBUZ) statt. 
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Zu Frage 2: 
Der Senat bewertet die bestehenden Profile positiv. Sie decken ein großes Spektrum di-
vergierender Berufsrichtungen ab und adressieren die individuellen Stärken und Neigun-
gen der Schüler:innen. 
 
Für das kommende Schuljahr sind die Profile Sozialpädagogik mit 55 Plätzen, doppelquali-
fizierend Informations- und Netzwerksystemtechnik mit 42 Plätzen, Gesundheit mit 40 
Plätzen und Gestaltung mit 37 Plätzen besonders gefragt. Derzeit existieren wie auch in 
den letzten Jahren keine Anwahlen für das Profil Ökologie und Umwelttechnik. 
 
Im Zuge der stetigen Veränderung von Umwelt und Gesellschaft wurde auch der Profilun-
terricht angepasst. Das Profil Technik thematisiert Solar-, Windenergie und geht so auf kli-
marelevante Veränderungen ein. Damit werden Grundlagen für eine spätere Berufstätig-
keit als im Bereich Windanlagenmechanik gelegt. Im Profil Sozialpädagogik wird auf Um-
welt und Natur fokussiert, so dass später als Natur- und Umweltpädagog:in gearbeitet wer-
den kann.  
Die Anpassung der Profile sorgt für permanente Modernisierung in den Ausrichtungen, 
weshalb neue Profile nicht in Planung sind. 
 
Zu Frage 3: 
Der Senat sieht keine strukturelle Benachteiligung, da der Bildungsweg über das berufli-
che Gymnasium eine freie Wahl des Schwerpunkts beinhaltet und somit eine bewusste 
Entscheidung voraussetzt. Die Beruflichen Gymnasien stellen mit ihren jeweils spezifi-
schen Fachrichtungen ein besonderes Angebot dar, indem sie ihren Schüler:innen sowohl 
allgemeine wie auch berufsbezogene Unterrichtsinhalte und Kompetenzen auf dem Weg 
zum Abitur vermitteln. Die Schüler:innen der Freien Hansestadt Bremen können am Ende 
der Sekundarstufe I mit Erhalt der Zugangsberechtigung zur Gymnasialen Oberstufe frei 
wählen, welche der vorgehaltenen beruflichen Fachrichtungen sie einschlagen möchten, 
wenn sie ihren Weg zum Abitur statt im allgemeinbildenden im berufsbildenden Bereich 
fortsetzen wollen. Die Anwahl im berufsbildenden Bereich hat freie Plätze. Wird die Kapa-
zität erreicht, wird entsprechend des Bedarfs angepasst. Überdies bieten die Beruflichen 
Gymnasien auch Schüler:innen anderer berufsbildender Schulen unter bestimmten Bedin-
gungen an, ihren Bildungsweg mit einem Abitur abzuschließen.  
 
Anders als die Gymnasiale Oberstufe, die – unabhängig von der Schulart, ob Gymnasium 
oder Oberschule - immer Teil eines Bildungsgangs zum Abitur ist, bildet der Bildungsgang 
am Beruflichen Gymnasium nach § 28a BremSchulG einen eigenständigen, dreijährigen 
Bildungsgang. Während der Bildungsgang zum Abitur, der in der Sekundarstufe I begon-
nen wurde, einer verlässlichen Zuordnung zwecks Vollendung bedarf, führt er bei den Be-
ruflichen Gymnasien zum Wechsel in bzw. zum Neuanfang eines Bildungsgangs. Die Zu-
ordnung zwischen der Sekundarstufe I einer Oberschule und einer Gymnasialen Ober-
stufe - i.d.R. an einer Oberschule – gewährleistet nach § 6a Abs. 7 BremSchVwG inner-
halb eines Bildungsgangs einen planbaren und sicheren Bildungsweg. Dieser ist aber 
beim gewünschten und frei wählbaren Wechsel des Bildungsgangs zum beruflichen Gym-
nasium nicht geboten. Eine Zuordnung würde zudem den individuellen Interessen, Stär-
ken, Neigungen der Schüler:innen entgegen stehen. Es wird daher keine Änderung ange-
strebt.  
 
C. Alternativen 
 
Keine. 
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D. Finanzielle/ Personalwirtschaftliche Auswirkungen/Genderprüfung 
 
Die Beantwortung der Anfrage hat keine finanziellen und personalwirtschaftlichen Auswir-
kungen. 
 
Die Beruflichen Gymnasien und deren Anwahl steht allen Geschlechtern gleichermaßen 
offen. 
 
E. Beteiligung / Abstimmung 
 
Entfällt 
 
F. Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
 
Die Vorlage ist für die Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz geeignet. 
 
Gesonderte Öffentlichkeitsarbeit ist nicht vorgesehen. 
 
 
G. Beschluss 
 
Der Senat stimmt entsprechend der Vorlage der Senatorin für Kinder und Bildung vom 
20.07.2022 der mündlichen Antwort auf die Anfrage der Fraktion der B 90 / DIE GRÜNEN 
in der Fragestunde der Bürgerschaft (Stadtbürgerschaft) zu. 


